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Teilnahmebedingungen „Kunden werben Kunden“ 
 

 
1. Teilnahme  
 
1.1 Produkte 
Es können alle Strom- und Gasverträge der Stadtwerke 
Gaggenau beworben werden. 
 
1.2 Teilnahmevoraussetzungen für den Werber 
Teilnahmeberechtigt sind alle Privatkunden der Stadtwerke 
Gaggenau (nachfolgend SWG genannt), die Strom oder 
Gas von den SWG beziehen. 
 
1.3 Teilnahmevoraussetzungen für den geworbenen 
Neukunden 
Der Geworbene muss Neukunde für die SWG sein. 
Neukunde ist, wer in den letzten 12 Monaten kein Kunde in 
der beworbenen Energieart bei den SWG war. 
 
Der Geworbene darf zukünftig nicht im Haushalt des 
Werbers wohnhaft sein. Selbstwerbungen sind 
ausgeschlossen. Die Verbrauchsstelle muss im 
Vertriebsgebiet der SWG liegen. 
 
2. Prämie für den Werber 
Für jeden geworbenen Neukunden erhält der Werber eine 
Prämie in Form eines MurgtalCard Gutscheins im Wert von 
50 Euro. Schließt der geworbene Neukunde für beide 
Energiearten einen Liefervertrag ab, erhält der Werber 
MurgtalCard Gutscheine im Wert von  
100 Euro. Ein Werber kann beliebig viele Neukunden 
werben. 
 
Die Prämie wird ausgegeben, sobald folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
 

- Die Lieferung an den Geworbenen muss 
begonnen haben. 

- Die Vertragsbestätigung wurde versendet. Die 
Vertragsbestätigung durch die SWG wird 
spätestens vier Wochen nach Lieferbeginn an 
den geworbenen Neukunden versendet. 

- Die Widerrufsfrist muss abgelaufen sein. Die 
Widerrufsfrist beginnt, sobald die 
Vertragsbestätigung versendet wird. Die 
Widerrufsfrist beträgt zwei Wochen. 

 
Die Empfehlung des Werbenden hat eine Gültigkeit von 30 
Kalendertagen. Wird der Vertrag vom geworbenen 
Neukunden in diesem Zeitraum nicht unterschrieben bei 
den SWG eingereicht (Eingangsdatum bei den SWG 
maßgebend), verfällt der Anspruch des Werbenden auf die 
Prämie. 
 
Wird ein Neukunde von mehreren Werbern geworben, so 
ist das früheste Datum des Eingangs der Empfehlung zur 
Prämienauszahlung entscheidend. 

3. Sonstige Bedingungen 
Die SWG behalten sich das Recht vor, einen Geworbenen 
ohne Angaben von Gründen abzulehnen. Bei einem 
Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, bei versuchter 
Manipulation oder bei unwahren Personenangaben 
behalten sich die SWG das Recht vor, den Werbenden und 
den Geworbenen von „Kunden werben Kunden“ 
auszuschließen. Eine Prämienausschüttung ist in diesen 
Fällen ausgeschlossen.  
 
Die SWG behalten sich vor, „Kunden werben Kunden“ zu 
jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe 
von Gründen zu beenden. 
 
Eine Barauszahlung oder Verrechnung der Prämie bei den 
SWG ist ausgeschlossen. Irrtümer und Druckfehler 
vorbehalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Mit der Teilnahme an „Kunden werben Kunden“ akzeptiert 
der Werber diese Teilnahmebedingungen. 
 
4. Datenschutz 
Die SWG verarbeiten personenbezogene Daten des 
Werbers und des Geworbenen zum Zwecke der 
Durchführung und Abwicklung der Prämienausgabe nach 
Maßgabe der einschlägigen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. Eine Offenlegung der personenbezogenen 
Daten des Werbers oder des Geworbenen erfolgt 
ausschließlich gegenüber folgenden Kategorien von 
Empfängern: IT-Dienstleistern, Abrechnungsdienstleister, 
Telekommunikationsdienstleister, Druck- und 
Verteildienstleistern. Die personenbezogenen Daten des 
Werbers oder des Geworbenen werden zur Begründung 
und Durchführung des Programms „Kunden werben 
Kunden“ und zur Wahrung der gesetzlichen Archivierungs- 
und Aufbewahrungspflichten (z. B. § 257 HGB, § 147 AO) 
solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser 
Zwecke erforderlich ist. Der Werber und der Geworbene 
haben gegenüber den SWG Rechte auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung 
und Datenübertragbarkeit nach Maßgabe der einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach Art. 15 bis 
20 DSGVO. Der Werber und der Geworbene haben das 
Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu 
beschweren, wenn sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der ihnen betreffenden personenbezogenen 
Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen 
verstößt. 
 
Bei Fragen zum Datenschutz steht der 
Datenschutzkoordinator der SWG dem Werber und dem 
Geworbenen für Fragen zur Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten unter Stadtwerke Gaggenau, 
Theodor-Bergmann-Straße 44, 76571 Gaggenau, Telefon: 
07225 9885–734, E-Mail: datenschutz@stadtwerke-
gaggenau.de, Homepage: www.stadtwerke-gaggenau.de 
zur Verfügung.  
 
5. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen der 
Teilnahmebedingungen unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Entsprechendes gilt 
im Fall einer Lücke.


